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Der Entwurf zur Neufassung des Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetzes Mecklenburg-

Vorpommern (BüGembeteilG M-V) stellt eine weitreichende Überarbeitung der bisherigen Re-

gelungen dar. Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass insbesondere die gesellschaftsrecht-

liche Beteiligung aus dem derzeitigen BüGembeteilG M-V 2016 von den berechtigten Bürge-

rinnen und Bürgern teilweise kaum angenommen werden.  

Ein Beispiel hierfür ist das Windparkprojekt Kladrum III im Landkreis Ludwigslust-Parchim: Von 

insgesamt 1.408 angeschriebenen Anwohnern haben sich lediglich 19 Personen beteiligt - eine 

Beteiligungsquote von nur 1,35 %. 

Der vorliegende Gesetzentwurf leidet jedoch an eklatanten Mängeln und ist aufgrund seiner 

Systematik darauf ausgelegt, in die sog. Ersatzabgabe iHv 0,8 ct/kWh zu fallen. Dies ist trotz 

der Vielzahl der bereits existierenden Beteiligungsgesetze in den Ländern ein absolutes No-

vum und ohne Berücksichtigung der hier angeregten Änderungen potenziell dazu geeignet, 

den Ausbau der Windenergie an Land als auch der Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Meck-

lenburg-Vorpommern zum Erliegen zu bringen. Wer den Ausbau bremst, verhindert nicht nur 

Investitionen in die Zukunft, sondern nimmt auch den Menschen vor Ort die Chance auf Teil-

habe und wirtschaftlichen Nutzen. Ohne neue Projekte bleiben Wertschöpfung und Beteili-

gung für Gemeinden und Bürgerinnen und Bürger aus – und auch sinkende Strompreise für 

Haushalte und Industrie rücken in weite Ferne. 

1 Bedeutung der Bürger- und Kommunalbeteiligung für die Energiewende 

Für das Gelingen der Energiewende ist die Motivation der Bürger und Kommunen von ent-

scheidender Bedeutung. Nur wenn die Energiewende von einer breiten gesellschaftlichen Ba-

sis getragen wird, kann sie nachhaltig erfolgreich sein. 

Der BDEW teilt die Auffassung zahlreicher Bundesländer, dass es sowohl möglich als auch not-

wendig ist, das überragende öffentliche Interesse am Ausbau der Windenergie mit den Bedar-

fen und Interessen der lokalen Gemeinschaften noch stärker in Einklang zu bringen und ge-

meinsam zu fördern. Es ist richtig und wichtig, dass auch die Menschen vor Ort spürbar vom 

Ausbau der Erneuerbaren Energien profitieren.  

2 Notwendigkeit einer bundeseinheitlichen Regelung 

Vor dem Hintergrund existierender Beteiligungsgesetze in den Bundesländern Mecklenburg-

Vorpommern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen und Thüringen so-

wie den Bestrebungen in den Ländern Sachsen-Anhalt, Hessen und Bayern ebenfalls eigen-

ständige Beteiligungsgesetze zu erlassen, sieht der BDEW eine klare Notwendigkeit für ein-

heitliche, länderübergreifende Beteiligungsformen.  

https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/document/jlr-WindPB%C3%BCGemBGMVrahmen
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Nur eine bundesweit einheitliche Regelung kann: 

• die Motivation der Bevölkerung deutschlandweit gerecht fördern, 

• Rechtssicherheit schaffen, 

• zukunftsfähige Rahmenbedingungen für Projektträger gewährleisten. 

Gerade im Hinblick auf die weiterhin dringend notwendige Beschleunigung des Ausbaus der 

Windenergie sind klare, verlässliche Regeln ein unverzichtbares Gut. 

3 Bestehende Beteiligungsinstrumente auf Bundesebene 

Es ist hervorzuheben, dass mit dem § 6 EEG 2021/2023 bereits ein durchdachtes und erfolg-

reich angenommenes Beteiligungssystem existiert. Dieses ermöglicht Kommunen einen jährli-

chen Ertrag von ca. 30.000 Euro pro Windenergieanlage und hat sich als wirksames Instru-

ment zur Förderung der lokalen Akzeptanz bewährt. 

Weitere positive Entwicklungen sind: 

• die Ausweitung der Regelung auf Bestandsanlagen (§ 100 Abs. 2 EEG 2023), 

• sowie die neuen Anreize für Bürgerbeteiligungen gemäß § 22b EEG 2023, etwa durch 

den Wegfall der Ausschreibungspflicht. 

Aus Sicht des BDEW bieten diese bestehenden Instrumente bereits Anreize für eine Beteili-

gung von Kommunen und Bürgerinnen und Bürgern. Viele Windanlagen-Projektierer und Be-

treiber im BDEW haben sich bereits im Jahr 2024 freiwillig zur Umsetzung der kommunalen 

Beteiligung im Rahmen des Paragrafen 6 EEG 2023 verpflichtet.   

4 Risiken uneinheitlicher Landesregelungen 

Die Vielzahl individueller Beteiligungsgesetze auf Länderebene führt zu erheblicher Verunsi-

cherung in der Branche. Unterschiedliche Regelungen erschweren die Projektrealisierung, 

verkomplizieren Prozesse und könnten den dringend notwendigen Ausbau der Windenergie 

ausbremsen. 

Mit Blick auf das Ausbauziel von 115 GW Windenergie an Land bis 2030 ist es essenziell, dass 

Verfahren vereinfacht und beschleunigt werden - nicht verkompliziert. 

 

 

https://www.bdew.de/presse/presseinformationen/windanlagen-projektierer-und-betreiber-im-bdew-verpflichten-sich-zur-flaechendeckenden-finanziellen-beteiligung-von-kommunen/?utm_source=chatgpt.com
https://www.bdew.de/presse/presseinformationen/windanlagen-projektierer-und-betreiber-im-bdew-verpflichten-sich-zur-flaechendeckenden-finanziellen-beteiligung-von-kommunen/?utm_source=chatgpt.com
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5 Appell an die Landesregierungen  

Vor dem Hintergrund der Vielzahl individueller Beteiligungsgesetze auf Länderebene regt der 

BDEW insbesondere im Rahmen der Energieministerkonferenz an, eine gemeinsame Einigung 

in den Bundesländern zu bewirken, wie in allen Bundesländern gleiche Voraussetzungen zur 

Beteilung der Kommunen als auch der Bürgerinnen und Bürger geschaffen werden können.   

6 Appell an die Bundesregierung: Bundesrechtlicher Rahmen für Beteiligungsmodelle  

Sollte eine solche Einigung nicht möglich sein, regt der BDEW dringend an, einen verbindli-

chen, bundesweiten Rechtsrahmen zur Beteilung der Kommunen als auch der Bürgerinnen 

und Bürger zu schaffen. Dieser könnte analog zum Wasserhaushaltsgesetz als Rahmengesetz-

gebung ausgestaltet werden und so ein "level playing field" zwischen den Bundesländern si-

chern. 

Der BDEW schlägt vor, einen neuen § 6a EEG einzuführen. Dieser könnte: 

• die bestehende kommunale Beteiligung nach § 6 EEG ergänzen, 

• eine Zahlung von insgesamt bis zu 2500 Euro pro Megawatt installierter Nennleistung 

oder in Höhe von bis zu 0,1 Cent pro Kilowattstunde für die tatsächlich eingespeiste 

Strommenge aus den betreffenden Windenergieanlagen pro Kalenderjahr an die Kom-

mune/n vorsehen.  

Diese Lösung würde die lokale Wertschöpfung stärken, gleichzeitig unnötige Bürokratie ver-

meiden. Die Koordination der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger obliegt den Gemein-

den.  So kann ein wichtiger Beitrag zur Akzeptanzförderung und zum Erfolg der Energiewende 

geleistet werden. 

Darüber hinaus sollte die Länderöffnungsklausel gem. § 22b Abs. 6 EEG 2023 wie folgt geän-

dert werden:  

Geltende Länderöffnungsklausel nach § 22b Abs. 6 EEG (Stand: 01.01.2023):  

(6) Die Länder können weitergehende Bestimmungen zur Bürgerbeteiligung und zur Steige-
rung der Akzeptanz für den Bau von neuen Anlagen erlassen, wenn § 80a nicht beeinträch-
tigt ist. 

BDEW-Vorschlag zur Anpassung der Länderöffnungsklausel § 22b Abs. 6 EEG (Neu):  

(6) Die Länder dürfen weitergehende Bestimmungen zur Bürgerbeteiligung und zur Steige-
rung der Akzeptanz für den Bau von neuen Anlagen jenseits von den Absätzen 1 bis 5 sowie 
von § 6 nur insoweit erlassen, dass diese Bestimmungen Betreiber von Windenergieanlagen 
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an Land und Solaranlagen des ersten Segments verpflichten, Gemeinden oder Landkreise, die 
von der Errichtung ihrer Anlage betroffen sind, finanziell nach Maßgabe der §§ 6, 6a zu betei-
ligen; in diesem Falle ist § 6 Absatz 5 auf Zahlungen der Anlagenbetreiber, die diese gemäß 
den Vorgaben in § 6 Absatz 1 bis 4 an die betroffenen Gemeinden oder Landkreise leisten, 
entsprechend anwendbar. Geltende landesrechtliche Bestimmungen zur Bürgerbeteiligung 
und zur Steigerung der Akzeptanz für den Bau von neuen Anlagen dürfen nur noch für diejeni-
gen Windenergieanlagen an Land und Solaranlagen des ersten Segments weiter angewandt 
werden, die bis zum [einsetzen: Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Regelung] in ihren zeitli-
chen Anwendungsbereich gefallen sind.  

7 BDEW-Grundsatzposition 

Der BDEW setzt sich für eine bundesweit einheitliche Regelung ein, die bewährte und erfolg-

reiche Instrumente nach dem EEG sinnvoll ergänzt, ohne dabei neue Hürden für Projektierer 

zu schaffen. Es sollte ausdrücklich die Möglichkeit eröffnet werden, neben der kommunalen 

Beteiligung gemäß § 6 EEG auch zusätzliche zweckgebundene Zahlungen zu ermöglichen, um 

Kommunen noch stärker an der Wertschöpfung aus Anlagen der Erneuerbaren Energien teil-

haben zu lassen. Aus Sicht des BDEW bietet dieser Ansatz das Potenzial, die positiven Effekte 

des Ausbaus der Erneuerbaren Energien vor Ort weiter zu stärken, ohne gleichzeitig die Büro-

kratielast deutlich zu erhöhen. Nur so kann die Akzeptanz und Unterstützung der Bürgerinnen 

und Bürger für die Energiewende maßgeblich gefördert und die Akteuersvielfalt unter den 

Projektierern und Vorhabenträgern am ehesten aufrecht erhalten bleiben. 

8 Entwurf: Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz - BüGembeteilG M-V 

Sollte der angestrebte Gesetzentwurf des Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetzes M-V 

trotz der dargestellten Grundsatzposition weiterverfolgt werden, hat der BDEW konstruktive 

Anregungen zu der praxisgerechteren Umsetzung erarbeitet. Nachfolgendend regen wir zwin-

gend erforderliche Veränderungen und Verbesserungen am Gesetzentwurf des Bürger- und 

Gemeindenbeteiligungsgesetzes M-V an, damit der Ausbau der EE-Technologien in Mecklen-

burg-Vorpommern nicht gänzlich zum Erliegen kommt. Diese werden zur besseren Übersicht 

und Verständlichkeit tabellarisch dargestellt. 
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Entwurf der Landesregierung zum Bürger- 

und Gemeindenbeteiligungsgesetz – Bü-

GembeteilG M-V (BDEW-Ergänzungsvor-

schläge in Rot)  

BDEW-Bewertung  

Teil I Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Begriffsbestimmungen  

(1) Beteiligungsberechtigte Gemeinde ist  

1. die Gemeinde, deren Gemeindegebiet 

sich zumindest teilweise innerhalb eines um 

die Windenergieanlage gelegenen Umkrei-

ses von 2,5 Kilometern um die Turmmitte 

der Windenergieanlage befindet, oder  

2. die Standortgemeinde der Photovoltaik-

Freiflächenanlage.  

(2) Standortgemeinde ist die Gemeinde, auf 

deren Gemeindegebiet sich die Anlage befin-

det.  

(3) Beteiligungsberechtigte sind direkte An-

wohnerInnen und Anwohner Einwohnerin-

nen und Einwohner sind diejenigen natürli-

chen Personen, die seit drei Monaten ihre 

Hauptwohnung nach dem § 21 Bundesmel-

degesetz innerhalb eines Umkreises von 2 

500 Metern um die Turmmitte der jeweili-

gen Windenergieanlagen innerhalb des Ge-

meindegebietes einer beteiligungsberechtig-

ten Gemeinde haben. Bei Windenergievor-

haben ist der maßgebliche Zeitpunkt zur 

› Zu Abs. 1 Nr. 1: Wir begrüßen den Ansatz, 

den Umkreis von 2,5 Kilometern analog § 

6 Abs. 2 Satz 2 EEG zu übernehmen.  

› Zu Abs. 3: Natürliche Personen sollten 

seit drei Monaten mit einer Hauptwoh-

nung nach § 21 Bundesmeldegesetz ge-

meldet sein. Es ist nicht nachvollziehbar, 

warum dies nicht aus der bisherigen Re-

gelung in § 5 BüGembeteilG M-V 2016 

übernommen wurde.  

› Die derzeitige Formulierung der beteili-

gungsberechtigen natürlichen Personen 

kann einen sehr großen Kreis potenziell 

Beteiligungsberechtigter erfassen. In be-

stimmten Fällen kann ein breites Beteili-

gungsangebot sinnvoll sein. Wird dieser 

weite Kreis jedoch als gesetzliche Ver-

pflichtung ausgelegt, besteht die Gefahr, 

dass dies die Akzeptanz des BüGembe-

teilG mindert – etwa bei Lokalstromtari-

fen oder Strompreisgutschriften aus klei-

nen Windparks, die an mehrere großen 

Gemeinden angrenzen. Daher sollte der 

Anwendungsbereich des Gesetzes wie 

bspw. in § 5 BürgEnG NRW gezielt auf An-

wohnende im Umkreis von 2,5 Kilome-

tern um die Anlagen begrenzt werden 

› Der einmalige Zeitpunkt zur Ermittlung 

der Hauptwohnung für die Anwohnenden 

ist zu begrüßen.  

https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/document/jlr-WindPB%C3%BCGemBGMVrahmen
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=21407&ver=8&val=21407&sg=0&menu=0&vd_back=N
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Ermittlung der Hauptwohnung die Bekannt-

gabe der immissionsschutzrechtlichen Ge-

nehmigung. Bei einem Vorhaben von Freiflä-

chenanlagen ist der maßgebliche Zeitpunkt 

zur Ermittlung der Hauptwohnung die Be-

kanntgabe des Satzungsbeschlusses über 

den Bebauungsplan oder, wenn kein Bebau-

ungsplan erforderlich ist, die Bekanntgabe 

der Baugenehmigung. Zum Nachweis der Be-

teiligungsberechtigung genügt eine Eigener-

klärung der Anwohnenden, dass sie die Vo-

raussetzungen dieses Absatzes erfüllen.  

(4) Freiflächenanlage ist eine Anlage im 

Sinne des § 3 Nummer 22 des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes vom 21. Juli 2014 (BGBI. I 

S. 1066), das zuletzt durch Artikel 4 des Ge-

setzes vom 23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 I 

Nr. 327) geändert worden ist.  

(5) Vorhaben ist  

1. die Gesamtheit aller räumlich zusammen-

hängenden Windenergieanlagen, für die ein 

Vorhabenträger eine immissionsschutzrecht-

liche Genehmigung zur Errichtung und zum 

Betrieb beantragt oder  

2. die Gesamtheit aller räumlich zusammen-

hängenden Freiflächenanlagen, für die ein 

Vorhabenträger eine Genehmigung zur Er-

richtung und zum Betrieb beantragt oder die 

der Vorhabenträger als ein zusammenhän-

gendes Projekt betreibt.  

(6) Vorhabenträger ist derjenige, der die für 

die Errichtung von Windenergieanlagen oder 

› Analog zu Art. 2 des Entwurfs zur Ände-

rung des Erneuerbare-Energien-Ertrags-

beteiligungsgesetz in Sachsen sollten die 

Anwohnenden per Eigenerklärung versi-

chern, zum Kreis der Beteiligungsberech-

tigten zu gehören.  
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Freiflächenanlagen erforderlichen Genehmi-

gungen beantragt sowie dessen Rechtsnach-

folger. Ist eine Genehmigung nicht erforder-

lich, so ist Vorhabenträger, wer die Errich-

tung der Windenergieanlagen oder Freiflä-

chenanlagen beabsichtigt sowie dessen 

Rechtsnachfolger. Nach Inbetriebnahme der 

Windenergieanlagen oder Freiflächenanla-

gen ist Vorhabenträger der Betreiber der An-

lage. 

§ 2 Anwendungsbereich  

(1) Dieses Gesetz gilt für alle genehmigungs-

bedürftigen Windenergieanlagen nach § 4 

Absatz 1 Satz 3 des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes in der Fassung der Bekannt-

machung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 

2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 

225, Nr. 340) geändert worden ist, in Verbin-

dung mit § 1 sowie Nummer 1.6 des An-

hangs 1 der Verordnung über genehmi-

gungsbedürftige Anlagen, einschließlich des 

vollständigen Austauschs von Anlagen bei ei-

nem Repowering im Sinne von § 16b Absatz 

2 des Bundesimmissionsschutzgesetzes.  

(2) Dieses Gesetz findet Anwendung auf 

Windenergieanlagen, die nach dem Inkraft-

treten dieses Gesetzes im Sinne des Bun-

desimmissionsschutzgesetzes genehmigt 

worden sind. Satz 1 gilt entsprechend für 

den vollständigen Austausch von Anlagen im 

Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes.  

› Zu Abs. 5 Nr. 2: Wir begrüßen den Ansatz, 

Windenergieanlagen, die vorrangig der Ei-

genversorgung eines oder mehrerer Be-

triebe oder eines Baugebiets dienen, vom 

Gesetz auszunehmen. Um dem Ziel der 

Landesregierung gerecht zu werden, die 

Industrie möglichst schnell mit Erneuer-

baren Energien zu versorgen und zu de-

karbonisieren, ist es jedoch zwingend er-

forderlich, diese Regelung eindeutig fest-

zuhalten und entsprechend klarstellend 

zu ergänzen. Diese Klarstellung sollte 

gleichermaßen für Windenergieanlagen 

gelten, die der Eigenversorgung eines 

oder mehrerer Betriebe oder eines Bau-

gebiets dienen. 

› Wind- und PV-FF-Anlagen, die ihren 

Strom über Direktlieferverträge und 

Power Purchase Agreements (PPA) ver-

markten und Unternehmen direkt belie-

fern, sollten im Interesse des Wirtschafts-

standorts Mecklenburg-Vorpommern von 

der Beteiligungspflicht ausgenommen 

werden. Dies würde eine zügigere Versor-

gung von Gewerbe und Industrie mit kos-

tengünstiger, Erneuerbarer Energie 
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(3) Dieses Gesetz gilt für Freiflächenanlagen 

ab einer installierten Leistung von 1 000 Kilo-

watt im Sinne des § 3 Nummer 31 des Er-

neuerbare-Energien-Gesetzes.  

(4) Für Freiflächenanlagen gilt Absatz 2 mit 

der Maßgabe, dass an die Stelle der immissi-

onsrechtlichen Genehmigung der Beschluss 

des erforderlichen Bebauungsplans tritt. Für 

den Fall, dass kein Bebauungsplan erforder-

lich ist, ist der Zeitpunkt der Genehmigung 

maßgebend.  

(5) Ausgenommen vom Anwendungsbereich 

dieses Gesetzes sind:  

1. Windenergieanlagen auf See,  

2. Windenergieanlagen, die nach § 35 Absatz 

1 Nummer 1 des Baugesetzbuches in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-

vember 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 

2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) geändert worden 

ist, als unselbstständiger Teil eines privile-

gierten Betriebes genehmigungsfähig sind 

sowie für Windenergieanlagen, die der Ei-

genversorgung eines oder mehrerer Be-

triebe oder eines Baugebiets dienen. Dar-

über hinaus für Anlagen, die innerhalb eines 

im jeweiligen Regionalplan festgelegten Be-

reichs für gewerbliche oder industrielle Nut-

zungen (GIB) liegen.“ 

3. Windenergieanlagen im Sinne des § 3 

Nummer 37 des Erneuerbare-Energien-Ge-

setzes, die in erster Linie der Entwicklung 

ermöglichen. Wirtschaft und Industrie si-

chern Arbeitsplätze und fördern deren 

Neuentstehung. Unternehmen, die mit 

preiswerter, Erneuerbarer Energie aus 

Windenergieanlagen beliefert werden, 

stärken ihre Zukunfts- und Wettbewerbs-

fähigkeit am Standort. Gleichzeitig stei-

gen dadurch die Steuereinnahmen, und 

es entstehen regionale Wertschöpfung 

und Teilhabe. All dies trägt maßgeblich 

zur gesellschaftlichen Akzeptanz bei. Be-

reits seit Ende 2023 enthält § 2 Abs. 3 des 

Bürgerenergiegesetzes Nordrhein-West-

falen (BürgEnG NRW) eine entsprechende 

Regelung, die als Vorbild dienen kann, um 

auch in Mecklenburg-Vorpommern faire 

Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. 

› Zusätzliche Abgabepflichten für Direkt-

stromlieferungen und PPAs gefährden die 

Finanzierung entsprechender Projekte 

und verteuern den Bezug von erneuerba-

rem Strom für Abnehmer auf der Nach-

frageseite. Das ohnehin noch im Aufbau 

befindliche PPA-Segment droht dadurch 

ausgebremst zu werden. Ohne entspre-

chende Ausnahmen wäre es kaum mög-

lich, der Industrie vor Ort günstige Strom-

preise anzubieten. Zum Erhalt und zur 

Stärkung des Wirtschafts- und Industrie-

standortes Mecklenburg-Vorpommern 

sollte die Ausnahme daher auch für Di-

rektstromlieferungen gelten. Für soge-

nannte Onsite-PPAs – also die direkte 

physische Stromlieferung ohne Bilanz-

kreismanagement – sind große Abnehmer 

erforderlich, die auch zu Zeiten hoher 

Last zuverlässig Strom abnehmen können. 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=21407&sg=0
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=21407&sg=0
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=21407&sg=0
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oder Erprobung wesentlicher technischer 

Neuerungen dienen, können von der zustän-

digen Behörde auf Antrag von dem Anwen-

dungsbereich des Gesetzes ausgeschlossen 

werden, wenn der Nachweis erbracht wird, 

dass die Prototypenanlagen für den vorgese-

henen Zeitraum in erster Linie der Entwick-

lung oder Erprobung wesentlicher techni-

scher Neuerungen dient.  

4. Windenergieanlagen und Freiflächenanla-

gen, die von Bürgerenergiegesellschaften im 

Sinne des § 3 Nummer 15 des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes geplant, errichtet oder 

betrieben werden,  

5. besondere Solaranlagen im Sinne des § 37 

Absatz 1 Nummer 3 des Erneuerbare-Ener-

gien-Gesetzes. 

Eine Ausnahme, die nur PPAs mit direk-

tem räumlichem Bezug oder im kleinen 

Umkreis begünstigt, reicht in der Praxis in 

den allermeisten Fällen nicht aus.  

› Zu § 2 Abs. 5 Nr. 5: Wir begrüßen aus-

drücklich, dass besondere Solaranlagen 

im Sinne des § 37 Abs. 3 Nr. 3 des EEG 

von der Verpflichtung ausgenommen 

werden sollen. Daran ist zwingend festzu-

halten, da z.B. Agri-PV-Anlagen gerade 

erst einen Markthochlauf erfahren, deren 

Förderung durch das Solarpaket I noch 

unter dem Vorbehalt der beihilferechtli-

chen Genehmigung steht, bis Deutsch-

land einen Refinanzierungsmechanismus 

oder ähnliches im Strommarkt eingeführt 

hat. 

Teil II  

Beteiligung an Windenergievorhaben  

§ 3 Beteiligungsvereinbarung  

(1) Der Vorhabenträger und die beteiligungs-

berechtigten Gemeinden sind verpflichtet, 

Verhandlungen über eine Beteiligungsver-

einbarung zur Art und Weise der Beteiligung 

an dem Vorhaben zu führen mit dem Ziel, 

eine Beteiligungsvereinbarung nach Maß-

gabe der folgenden Vorschriften abzuschlie-

ßen. Die Beteiligungsvereinbarung soll die 

› § 3 Abs. 1 iVm § 5.: Die Verpflichtung von 

Vorhabenträger und der zu beteiligenden 

Gemeinden zur Verhandlung über eine 

Beteiligungsvereinbarung birgt Konflikt-

potenzial. Dies gilt insbesondere dann, 

wenn mehrere Gemeinden oder Ämter in 

Bezug auf ein Vorhaben beteiligungsbe-

rechtigt sind (siehe hierzu auch die Be-

wertung unter § 5).  

› Zu § 3 Abs. 3: Das „Standardmodell“ sieht 

eine Belastung der Vorhabenträger von 

insgesamt 0,6 Cent pro kWh vor. Der 

Wert der vorgeschriebenen Beteiligungs-

vereinbarung ist deutlich zu hoch bemes-

sen. Dies würde einen Großteil der Wind- 

und PV-Projekte unwirtschaftlich machen 

und stellt ein Hemmnis für Investitionen 
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Bedürfnisse der örtlichen Gemeinschaft be-

rücksichtigen.  

(2) Die Beteiligungsvereinbarung muss eine 

oder mehrere finanzielle Beteiligungsformen 

vorsehen. Die Beteiligungsvereinbarung 

kann auch die gesellschaftsrechtliche Beteili-

gung eines in der Trägerschaft der beteili-

gungsberechtigten Gemeinde befindlichen 

Unternehmens oder 

Einrichtung im Sinne der Kommunalverfas-

sung für das Land Mecklenburg-Vorpom-

mern vorsehen.  

(3) Die Beteiligungsvereinbarungen für 

Windenergieanlagen können Direktzahlun-

gen an die beteiligungsberechtigten Gemein-

den in Höhe von insgesamt 0,3 0,2 Cent pro 

Kilowattstunde für die tatsächlich produ-

zierte Strommenge sowie darüber hinaus 

eine der Beteiligungsmöglichkeiten für Ein-

wohnerinnen und Einwohner des Absatz 4 

Nummer 4 bis 7 mit einem wirtschaftlichen 

Wert von insgesamt 0,3 0,1 Cent pro Kilo-

wattstunde für die tatsächlich produzierte 

Strommenge, alternativ eine Zahlung von bis 

zu 2.500 Euro pro Megawatt installierter 

Nennleistung (Standardmodell) vorsehen. 

Freiwillige Zahlungen iSd. § 6 EEG sind anre-

chenbar.  

(4) Der Vorhabenträger und die beteiligungs-

berechtigten Gemeinden können sich insbe-

sondere auch auf eine oder mehrere 

in die Energiewirtschaft in Mecklenburg-

Vorpommern dar. Im Vergleich mit beste-

henden landesgesetzlichen Regelungen 

ist diese Höhe im Rahmen der einer stan-

dardmäßigen Beteiligung ein Novum. Mit-

unter handelt es sich um eine Verdreifa-

chung der im § 6 Abs. 2 EEG 2023 vorge-

sehen Zahlung. Anstelle der 20.000-

30.000 Euro pro Windenergieanlage und 

Jahr sind nunmehr Zahlungen iHv. 

60.000-90.000 Euro pro Windenergiean-

lage und Jahr vorgesehen. Bereits jetzt 

lässt sich feststellen, dass zwischen den 

Bundesländern ein Überbietungswettbe-

werb stattfindet. Dieser Überbietungs-

wettbewerb führt dazu, dass Projektierer 

zunehmend höheren finanziellen Ver-

pflichtungen gegenüberstehen, um Ge-

nehmigungen und Akzeptanz vor Ort zu 

sichern. Während einerseits die erhöhte 

Beteiligungshöhe als Instrument zur För-

derung der lokalen Akzeptanz von Wind-

energieprojekten begrüßt wird, birgt sie 

andererseits das Risiko, die Wirtschaft-

lichkeit von Projekten erheblich zu beein-

trächtigen. Insbesondere kleinere und 

mittelständische Projektentwickler könn-

ten durch diese steigenden Anforderun-

gen unter Druck geraten, da sie im Ver-

gleich zu großen Marktakteuren über ge-

ringere finanzielle Spielräume verfügen. 

Dies gefährdet mittelbar die Akteursviel-

falt, weil einige Akteure vom Markt ver-

drängt werden könnten.  Ein weiterer As-

pekt dieses Überbietungswettbewerbs ist 

die mögliche Verzerrung der Standort-

wahl. Projektierer könnten gezwungen 
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Beteiligungsformen aus dem folgenden Kata-

log einigen.  

1. Gesellschaftsrechtliche Beteiligung der be-

teiligungsberechtigten Gemeinden oder der 

eines Beteiligungsberechtigten nach Absatz 

2 Satz 2 nach den Maßgaben der §§ 12, 13, 

14 und 15.  

2. gesellschaftsrechtliche Beteiligung einer 

Genossenschaft,  

3. Kauf einer oder mehrerer Anlagen durch 

eine beteiligungsberechtigte Gemeinde oder 

eines Beteiligungsberechtigten nach Absatz 

2 Satz 2 (Realteilung),  

4. Direktzahlungen an die beteiligungsbe-

rechtigten Gemeinden (finanzielle Beteili-

gung der Gemeinden) oder an einen gemein-

nützigen Verein mit Sitz in einer beteili-

gungsberechtigten Gemeinde oder einer ge-

meinnützigen Stiftung mit Sitz in einer betei-

ligungsberechtigten Gemeinde oder einer 

landesweit tätigen gemeinnützigen Stiftung 

(mittelbare Beteiligung der Einwohnerinnen 

und Einwohner),  

5. Strompreisgutschriften für die Einwohne-

rinnen und Einwohner,  

6. Vergünstigte Stromtarife für die Einwoh-

nerinnen und Einwohner,  

sein, Standorte in Bundesländern mit mo-

derateren Beteiligungsanforderungen zu 

bevorzugen, auch wenn andere Standorte 

aus windtechnischer oder netztechni-

scher Sicht vorteilhafter wären. Dies 

könnte langfristig die Effizienz des Aus-

baus der Windenergie beeinträchtigen. 

Um bestehende Instrumente gezielt zu 

ergänzen, wäre eine angemessene Ergän-

zung der finanziellen kommunale Beteili-

gung gem. § 6 EEG um eine Zahlung von 

bis zu 2.500 Euro pro Megawatt installier-

ter Nennleistung bzw. alternativ 0,1 Cent 

pro eingespeiste Kilowattstunde darstell-

bar. 

› § 3 Abs. 4: Dieser Absatz erweckt den Ein-

druck, dass der Katalog abschließend ist. 

§ 3 Abs. 6 stellt aber klar, dass weitere 

Optionen der Beteiligungsvereinbarungen 

möglich sind. Dementsprechend sollte 

klarstellend in Abs. 4 das Wort „insbeson-

dere“ ergänzt werden. 

› § 3 Abs. 4 Nr. 1: Der BDEW regt an, die 

gesellschaftsrechtliche Beteiligung so wie 

hier vorgeschlagen, zu streichen. Im Ge-

gensatz zu anderen Beteiligungsgesetzen 

der Bundesländer – vgl. § 7 Abs. 3 Ziffer g 

BürgEnG NRW – wird die gesellschafts-

rechtliche Beteiligung im Positivkatalog 

nach § 3 Abs. 4 Nr. 1 mit Verweis auf die 

§§ 12 bis 15 in unangemessen detaillier-

ter Weise geregelt. Auch wenn sich diese 

Ausgestaltung aus der Entstehungsge-

schichte des BüGembeteilG erklären lässt, 

bleibt unverständlich, weshalb aus den 

Erfahrungen der Vergangenheit keine 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=21407&sg=0
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=21407&sg=0
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7. Beteiligung der Einwohnerinnen und Ein-

wohner in Form von haushaltsbezogenen Di-

rektzahlungen (Haushaltszahlungen).  

(5) Die Beteiligungsvereinbarung kann so-

wohl nur eine Beteiligung der Gemeinden als 

auch nur eine Beteiligung der Einwohnerin-

nen und Einwohner sowie eine Kombination 

der Beteiligung von Gemeinden und Einwoh-

nerinnen und Einwohnern vorsehen. Die 

Wahl der Vorgehensweise liegt im Ermessen 

des Vorhabenträgers. 

(6) Der Vorhabenträger und die beteiligungs-

berechtigten Gemeinden können sich auf 

eine andere als die vorstehend in Absatz 4 

aufgezählten Möglichkeiten wirtschaftlicher 

Teilhabe einigen, wenn die Beteiligungsver-

einbarung zusätzlich Direktzahlungen an die 

beteiligungsberechtigten Gemeinden in 

Höhe von insgesamt mindestens 0,2 0,1 Cent 

pro Kilowattstunde für die tatsächlich produ-

zierte Strommenge, alternativ eine Zahlung 

von bis zu 2.500 Euro pro Megawatt instal-

lierter Nennleistung beinhaltet.  

(7) Die Beteiligungsvereinbarung muss Maß-

nahmen mit einem wirtschaftlichen Wert 

von insgesamt mindestens 0,2 bis höchstens 

0,8 0,3 Cent pro Kilowattstunde für die tat-

sächlich produzierte Strommenge ab Inbe-

triebnahme der Anlage vorsehen. Dies gilt 

nicht im Falle einer gesellschaftsrechtlichen 

Beteiligung oder einer Beteiligung über eine 

Realteilung. Zahlungen aufgrund von Verein-

barungen nach § 6 Absatz 2 und § 6 Absatz 3 

Konsequenzen gezogen wurden und wei-

terhin an einer übermäßigen Bürokratie 

festgehalten wird. Wir empfehlen daher 

nachdrücklich, im Sinne des vielfach ge-

forderten Bürokratieabbaus aber auch ei-

ner wirklich effektiven Beteiligung der 

Anwohnenden auf derartige Detailrege-

lungen zu verzichten und die §§ 12 bis 15 

ersatzlos zu streichen. 

› Zu Abs. 7: Folgeänderung sowie klarstel-

lende Übernahme aus Abs. 8, dass freiwil-

lige Zahlungen aufgrund von Vereinba-

rungen nach § 6 Ab-satz 2 und § 6 Absatz 

3 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes an-

zurechnen sind.  
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des Erneuerbare-Energien-Gesetzes können 

sind anzurechnen. 

(8) Die Beteiligungsvereinbarung muss für 

den gesamten Zeitraum ab Inbetriebnahme 

der Windenergieanlagen bis zum Ende der 

Förderung der Anlage nach Maßgabe von § 

25 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes gel-

ten.  deren Außerbetriebnahme gelten. Zah-

lungen aufgrund von Vereinbarungen nach § 

6 Absatz 2 und § 6 Absatz 3 des Erneuer-

bare-Energien-Gesetzes können angerech-

net werden. (9) Die kommunalrechtlichen 

Bestimmungen der Kommunalverfassung für 

das Land Mecklenburg-Vorpommern über 

die wirtschaftliche Betätigung bleiben unbe-

rührt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4 Informationspflichten; Beginn der Ver-

handlungen über die Beteiligungsvereinba-

rung  

(1) Der Vorhabenträger erarbeitet einen 

Vorschlag für eine Beteiligungsvereinbarung. 

Zu diesem Zweck tritt der Vorhabenträger 

von Windenergieanlagen nach Einreichung 

des vollständigen immissionsschutzrechtli-

chen Genehmigungsantrags in Kontakt mit 

den beteiligungsberechtigten Gemeinden, 

um eine Übereinstimmung für den Vorschlag 

herzustellen.  

(2) Der Vorhabenträger ist verpflichtet, die 

beteiligungsberechtigten Gemeinden über 

die für die Windenergieanlage erfolgte Ge-

nehmigungen spätestens innerhalb von vier 

› Zu Abs. 2: Die Frist, binnen zwei Wochen 

nach Bekanntgabe der Genehmigung die 

beteiligungsberechtigten Gemeinden zu 

informieren, ist aus unternehmerischer 

Sicht zu knapp bemessen. Insbesondere 

kleine und mittelständische Unterneh-

men werden dadurch beispielsweise in 

Urlaubs- oder Krankheitszeiten benach-

teiligt. Deshalb sollte die Regelung – in 

Anlehnung an andere Beteiligungsgesetze 

wie § 4 Abs.1 BürgEnG NRW – praxisge-

rechter ausgestaltet werden und die Frist 

auf vier Wochen verlängert werden.  

› Bei langen Genehmigungsdauern erhalten 

Vorhabenträger oft immissionsschutz-

rechtliche Genehmigungen für Anlagenty-

pen, die entweder wirtschaftlich nicht 

mehr betrieben werden können oder 

nicht mehr am Markt verfügbar sind. In 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=21407&sg=0
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zwei Wochen ab Bekanntgabe der Genehmi-

gung, in Textform zu informieren. Wird nach 

Genehmigungserteilung ein Änderungsver-

fahren nach § 16b Abs. 7 BImSchG betrie-

ben, so wird die Informationspflicht für die 

Dauer des Änderungsverfahrens ausgesetzt.  

solchen Fällen ist eine Änderungsgeneh-

migung auf andere Anlagentypen erfor-

derlich. Der Gesetzentwurf sollte daher 

klarstellen, dass alle relevanten Fristen 

durch ein Änderungsgenehmigungsver-

fahren am selben Standort ausgesetzt 

werden. 

§ 5 Verhandlung der Beteiligungsvereinba-

rung bei mehreren beteiligungsberechtig-

ten Gemeinden  

(1) Sind mehrere Gemeinden in Bezug auf 

ein Vorhaben beteiligungsberechtigt, be-

stimmen und benennen diese spätestens ei-

nen drei Monaten nach der Bekanntgabe 

über die erfolgte immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung einen das für sie zuständige 

Amt oder eine Gemeinde oder eine verhand-

lungsführende Gruppe gegenüber dem Vor-

habenträger als Bevollmächtigten für die 

Verhandlungen über die Beteiligungsverein-

barung und den Vertragsschluss gegenüber 

dem Vorhabenträger.  

(2) Kommt eine fristgemäße Einigung über 

die Bevollmächtigung nach Absatz 1 nicht 

zustande, gilt das für die beteiligungsberech-

tigten Gemeinden zuständige Amt als be-

fugt, die Verhandlungen mit dem Vorhaben-

träger im Namen aller beteiligungsberechtig-

ten Gemeinden über die Beteiligungsverein-

barung zu führen. Ist mehr als ein Amt für 

die beteiligungsberechtigten Gemeinden zu-

ständig, dann setzt sich die zu den Verhand-

lungen befugte Gruppe aus den zuständigen 

Ämtern zusammen. Diese Ämter bestimmen 

› Zu Abs. 1: Die derzeit vorgesehene Rege-

lung zur Verhandlung mit mehreren Ge-

meinden erscheint unverhältnismäßig 

aufwendig und kann den Prozess unnötig 

verzögern – insbesondere durch die vor-

gesehene Dreimonatsfrist zur Einigung 

auf eine Verhandlungsvertretung. Die 

Frist ist entsprechend zu verkürzen. Au-

ßerdem sollten die Beteiligungsberechtig-

ten, im Fall mehrerer Beteiligungsberech-

tigter einen Verhandlungsführer gegen-

über dem Vorhabenträger benennen. 

Siehe hierzu auch die vergleichbare Rege-

lung in § 4 Abs. 1 des Saarländisches Ge-

meindebeteiligungsgesetz - SGBG. 

› Zu Abs. 2: Sollte keine Einigung über die 

Verhandlungsführung unter mehreren 

Beteiligungsberechtigten getroffen wer-

den, greift ein Automatismus: Das für die 

beteiligungsberechtigten Gemeinden zu-

ständige Amt/Ämter übernimmt/über-

nehmen. Diese sollen die Verhandlungen 

mit dem Vorhabenträger im Namen aller 

beteiligungsberechtigten Gemeinden 

über die Beteiligungsvereinbarung füh-

ren. Wenn mehrere Ämter zuständig sind, 

"setzt sich die Gruppe aus den zuständi-

gen Ämtern zusammen". Das könnte zu 

einer ineffizienten und schwerfälligen 

https://recht.saarland.de/bssl/document/jlr-WindPFotovB%C3%BCGemBGSLpP4
https://recht.saarland.de/bssl/document/jlr-WindPFotovB%C3%BCGemBGSLpP4
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innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf der 

Frist gemäß Absatz 1 ein koordinierendes 

Amt als Bevollmächtigten der Verhandlungs-

gruppe und benennen dies gegenüber dem 

Vorhabenträger. Ist eine amtsfreie Ge-

meinde beteiligungsberechtigt, so ist diese 

Bestandteil der verhandlungsführenden 

Gruppe.  

(3) Der Abschluss der Beteiligungsvereinba-

rung infolge der Verhandlungen nach Absatz 

2 obliegt denm jeweiligen Amt, im Fall des 

Absatzes 2 Satz 2, 3 dem koordinierenden 

Amt. beteiligungsberechtigten Gemeinden.  

Verhandlungsstruktur führen, wenn keine 

klare Leitungsregelung innerhalb dieser 

Gruppe besteht. Demnach ist in einem 

solchen Fall erforderlich, ein konkretes 

Amt zu bestimmen und gegenüber dem 

Vorhabenträger zu benennen.  

› Zu Abs. 3.: Der Abschluss der Beteili-

gungsvereinbarung bleibt gebündelt. 

§ 6 Abschluss der Verhandlungen über die 

Beteiligungsvereinbarung  

(1) Der Vorhabenträger und die beteiligungs-

berechtigten Gemeinden schließen inner-

halb eines Jahres nach Erteilung der immissi-

onsschutzrechtlichen Genehmigung für die 

Windenergieanlagen eine Beteiligungsver-

einbarung. Ist die Vollziehbarkeit der immis-

sionsschutzrechtlichen Genehmigung durch 

aufschiebenden Rechtsbehelf gehemmt, ver-

längert sich die Frist in Satz 1 entsprechend 

um die Dauer der Hemmung. Der Vorhaben-

träger unterrichtet die beteiligungsberech-

tigte Gemeinde oder den nach § 5 bestimm-

ten Berechtigten in Textform über das Ereig-

nis, das zur Hemmung führt, sowie über des-

sen Wegfall.  

(2) Der Vorhabenträger und die beteiligungs-

berechtigte Gemeinde können die Frist nach 

› Zu Abs. 4: Inwiefern die zuständige Be-

hörde hierbei die Behörde ist, die die im-

missionsschutzrechtliche Genehmigung 

erteilt, bleibt offen. Eine zusätzliche In-

stanz vorzusehen, die eine bereits abge-

schlossene Beteiligungsvereinbarung un-

ter einen Wirksamkeitsvorbehalt stellt, 

erscheint nicht sachgerecht. Darüber hin-

aus sollte die Frist auf sechs Monate ver-

längert werden. Die bisherige Praxis der 

Gesetzesanwendung zeigt: In Zweifelsfäl-

len sind es regelmäßig die Behörden, die 

gesetzliche Fristen überschreiten. Aktuell 

dauert es häufig länger als drei Monate, 

bis eine Ausnahme erteilt wird. Nach der 

neuen Rechtslage hätte dies zur Folge, 

dass in jedem dieser Fälle aufgrund be-

hördlicher Verzögerung die Ersatzabgabe 

zu zahlen wäre – und zwar ohne eigenes 

Verschulden des Antragstellers. Eine Frist-

verlängerung kann dieses strukturelle Un-

gleichgewicht ansatzweise auszugleichen. 
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Absatz 1 einmalig einvernehmlich um einen 

Zeitraum von bis zu drei Monaten verlän-

gern.  

(3) Die Vereinbarung ist unmittelbar nach 

dem Zustandekommen durch den Vorhaben-

träger an die zuständige Behörde zu über-

mitteln. Der Abschluss der Vereinbarung und 

die Übermittlung kann vor Ablauf der Frist 

des Absatz 1 Satz 1 stattfinden.  

(4) Die Vereinbarung wird wirksam, wenn 

die zuständige Behörde gegen die Vereinba-

rung keine Bedenken äußert. Die Bedenken 

sind innerhalb von drei Monaten nach dem 

Zugang der Vereinbarung in Schriftform zu 

äußern. Sofern rechtserhebliche Bedenken 

entgegenstehen, wirkt die Behörde auf eine 

rechtskonforme Vereinbarung hin, die der 

vorgelegten Vereinbarung wirtschaftlich na-

hekommt. Wird nicht binnen drei sechs Mo-

naten zwischen den Vertragsparteien und 

der zuständigen Behörde eine einvernehmli-

che Lösung gefunden, so ist die Ersatzbeteili-

gung anzuwenden. Bedarf es zur Wirksam-

keit einer gesetzlich vorgesehenen Entschei-

dung einer öffentlichen Stelle, bleibt diese 

durch die Regelung des Satz 1 unberührt.  

(5) Liegt der Zeitpunkt der Inbetriebnahme 

vor dem Zeitpunkt des Abschlusses der Be-

teiligungsvereinbarung oder vor dem Zeit-

punkt des Absatz 4 Satz 3, findet die Beteili-

gungsvereinbarung ab Inbetriebnahme der 

ersten Anlage des Vorhabens Anwendung. 
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§ 7 Ersatzbeteiligung an Windenergieanla-

gen  

(1) Kommt innerhalb der Frist des § 6 Absatz 

1 und 2 zwischen den Vertragsparteien keine 

Beteiligungsvereinbarung zustande, ist der 

Vorhabenträger verpflichtet, ab Inbetrieb-

nahme der Windenergieanlage für die ge-

samte Betriebsdauer eine Ersatzzahlung in 

Höhe von 0,8 0,4 Cent pro Kilowattstunde 

für die tatsächlich produzierte Strommenge 

zu zahlen. Die Verpflichtung zur Ersatzzah-

lung entfällt mit Wirkung für die Zukunft, so-

bald nachträglich eine Beteiligungsvereinba-

rung zwischen dem Vorhabenträger und den 

Beteiligungsberechtigten abgeschlossen 

wird. 

(2) Der Vorhabenträger kann bei dem für 

Energie zuständigen Ministerium beantra-

gen, die Höhe des Standardmodells gem. § 3 

Abs. 3 sowie die Höhe der Ersatzzahlung ab-

weichend von Absatz 1 festzulegen, wenn er 

nachweist, dass die Wirtschaftlichkeit oder 

Auskömmlichkeit des Vorhabens durch die 

Verpflichtung zur Ersatzzahlung gefährdet 

wird. Die Reduzierung der Ersatzzahlung 

nach Satz 1 sollte im Regelfall einen Min-

destbetrag von 0,2 Cent pro Kilowattstunde 

für die tatsächlich produzierte Strommenge 

nicht unterschreiten.  

(3) Die Ersatzzahlung nach Absatz 1 und 2 ist 

eine einseitige Zuwendung ohne Gegenleis-

tung. Sie wird kalenderjährlich jeweils zum 

28. Februar fällig und bemisst sich nach den 

› Zu Abs. 1: Nicht akzeptabel ist, dass die 

Ersatzbeteiligung in Höhe von 0,8 Cent 

pro Kilowattstunde bereits dann zum Tra-

gen kommen, wenn eine Beteiligungsver-

einbarung zwischen Vorhabenträger und 

den Beteiligungsberechtigten nicht inner-

halb der Frist zustande kommt, es jedoch 

keinerlei Regelung gibt, unter welchen 

Bedingungen die Beteiligungsberechtig-

ten einer Beteiligungsvereinbarung zu-

stimmen muss (fehlender Kontrahie-

rungszwang). Diese Regelung führt zu ei-

ner unausgewogenen Konzentration der 

Verhandlungsmacht hin zu den Beteil-

gungsberechtigten. Dies schafft Fehlan-

reize, da die Beteilgungsberechtigten die 

Verhandlungen bewusst verzögern oder 

gar scheitern lassen könnten, um die ge-

setzlich vorgesehene Maximalhöhe der 

Beteiligung von 0,8 Cent/kWh auszurei-

zen. Die Beteiligungsberechtigten werden 

durch diese gesetzgeberische Konzeption 

im schlimmsten Fall für eine bloße Blo-

ckadehaltung belohnt. Die Höhe der Er-

satzabgabe sollte auf maximal 0,4 Cent 

pro Kilowattstunde begrenzt werden. 

Darüber hinaus sieht die derzeitige Rege-

lung eine starre Zahlungspflicht für die 

gesamte Betriebsdauer ohne Differenzie-

rung vor. Es sollte möglich sein, dass 

nachträglich eine Beteiligungsvereinba-

rung abgeschlossen werden kann, um die 

Ersatzzahlung in Zukunft abzulösen.  

› Zu Abs. 2: Die Ausnahmeregelung ist kon-

sequent und notwendig. An dieser Rege-

lung muss daher nach der derzeitigen 

Konzeption des Gesetzes unbedingt 
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im jeweiligen Vorjahr produzierten Strom-

mengen. Sie ist an das Land Mecklenburg-

Vorpommern zu leisten und auf Antrag im 

Sinne des § 16 zweckgebunden für Projekte 

von beteiligungsberechtigten Gemeinden so-

wie ausnahmsweise für Projekte von Ge-

meinden innerhalb des Landes Mecklen-

burg-Vorpommern oder eines Unterneh-

mens in Trägerschaft von Gemeinden inner-

halb des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

zu verwenden. Antragsberechtigt sind Ge-

meinden, in dem das Vorhaben belegen ist 

sowie solche, deren Flächen zumindest teil-

weise in einer Entfernung von 2,5 Kilome-

tern zu einer Windenergieanlage liegen. Das 

für Energie zuständige Ministerium über-

nimmt die damit im Zusammenhang anfal-

lenden Aufgaben. 

(4) Die zuständige Behörde kann den Vorha-

benträger zur Zahlung in Höhe von 0,1 Cent 

pro Kilowattstunde für die tatsächlich produ-

zierte Strommenge an einen gemeinnützigen 

Verein mit Sitz in einer beteiligungsberech-

tigten Gemeinde oder einer gemeinnützigen 

Stiftung mit Sitz in einer beteiligungsberech-

tigten Gemeinde verpflichten. Die Zahlung 

ist auf die zu leistende Zahlung nach Absatz 

1 anzurechnen. 

festgehalten werden. Gleichzeitig sollte 

sie bereits auf der Ebene der Beteili-

gungsvereinbarung anwendbar sein. So 

kann sichergestellt werden, dass sich Be-

teiligungsberechtigte frühzeitig auf einen 

angemessenen wirtschaftlichen Wert ver-

ständigen – noch bevor es zu einem Ver-

fahren zur Ersatzbeteiligung kommt. Auf 

diese Weise lassen sich Verzögerungen 

und langwierige Verhandlungen vermei-

den und eine einvernehmliche Lösung zü-

gig herbeiführen.  

› Zu Abs. 2: Alternativ schlägt der BDEW 

Folgendes vor: Die derzeitige Einzelfall-

prüfung nach unklaren Kriterien schafft 

Rechtsunsicherheit und bindet personelle 

Ressourcen im zuständigen Ministerium, 

das jeden Antrag auf Reduzierung indivi-

duell prüfen muss. Dieses Verfahren steht 

im Widerspruch zum politischen Ziel, Ver-

waltungsbürokratie abzubauen. Ein ver-

pflichtend anzunehmendes Angebot von 

0,3 Cent pro kWh wäre hingegen die 

deutlich unbürokratischere Lösung. Zu-

dem wären Ausnahmeprüfungen sowie 

ggf. langwierige Beteiligungsprozesse 

überflüssig, da Windenergie an Land-Pro-

jekte unterhalb dieser Grenze wirtschaft-

lich in der Regel nicht fundamental ge-

fährdet wären.  

› Zu Abs. 4: Der Vorschlag, einen Teil der 

sogenannten Ersatzabgabe an einen ge-

meinnützigen Verein mit Sitz in einer be-

teiligungsberechtigten Gemeinde weiter-

zuleiten, ist sachlich nicht gerechtfertigt. 

Er widerspricht dem Zweck der 
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Ersatzabgabe, die ausdrücklich als Straf- 

bzw. Ausgleichsabgabe konzipiert ist. 

Durch eine solche Weiterleitung würden 

die Mittel auf indirektem Weg dennoch 

den beteiligungsberechtigten Gemeinden 

zufließen, was dem Charakter der Abgabe 

zuwiderläuft. Zudem schafft diese Rege-

lung Anreize für kreative Umgehungskon-

struktionen, die rechtlich fragwürdig sein 

könnten.  

Teil III  

Beteiligung an Photovoltaik-Freiflächenan-

lagen  

§ 8 Beteiligungsvereinbarung  

(1) Für Freiflächenanlagen gelten die Vor-

schriften für Windenergieanlagen entspre-

chend, soweit sich aus den nachstehenden 

Regelungen der §§ 8 bis 11 keine Abwei-

chungen ergeben.  

(2) Für Freiflächenanlagen können als Stan-

dardmodell für die Beteiligungsvereinbarung 

Direktzahlungen an die beteiligungsberech-

tigten Gemeinden in Höhe von insgesamt 0,2 

Cent pro Kilowattstunde für die tatsächlich 

produzierte Strommenge sowie darüber hin-

aus eine der Beteiligungsmöglichkeiten für 

Einwohnerinnen und Einwohner mit einem 

wirtschaftlichen Wert von insgesamt 0,2 0,1 

Cent pro Kilowattstunde für die tatsächlich 

produzierte Strommenge vereinbart werden.  

› Wir verweisen auf unsere Kommentierun-

gen und Vorschläge zu Teil I und II des Ge-

setzentwurfs, die auch für PV-FFA gelten, 

sofern keine anderweitigen Vorschläge 

gemacht werden.  

Das wechselseitige Verhältnis der Pflicht zur 

Beteiligung sollte nach dem Gesetz mit den 

Beteiligungskriterien aus den „Voraussetzun-

gen ZAV Freiflächenphotovoltaik“ klarge-

stellt werden: 

› In Mecklenburg-Vorpommern werden 

seit dem Jahr 2021 die Durchführung von 

Zielabweichungsverfahren auf landwirt-

schaftlich genutzten Flächen an Auswahl-

kriterien geknüpft, die u.a. eine fort-

schrittliche finanzielle Kommunal- 

und/oder Bürgerbeteiligung nebst einem 

gemeindlichen Nutzen über die Gewerbe-

steuereinnahmen hinaus vorsieht. Mit 

dem vorliegenden Entwurf wird eine Be-

teiligungszahlung für PV-Freiflächenanla-

gen nun zur Pflicht. Mögliche Wechselwir-

kungen zu den Regeln der ZAV werden 

dabei nicht abschließend geklärt und stel-

len Vorhabenträger vor Herausforderun-

gen. So ist für ein ZAV ein 
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(3) Der Vorhabenträger und die beteiligungs-

berechtigten Gemeinden können sich auf 

eine andere als die in § 3 Absatz 4 aufgezähl-

ten Möglichkeiten wirtschaftlicher Teilhabe 

einigen, wenn die Beteiligungsvereinbarung 

zusätzlich Direktzahlungen an die beteili-

gungsberechtigten Gemeinden in Höhe von 

insgesamt mindestens 0,1 Cent pro Kilowatt-

stunde für die tatsächlich produzierte Strom-

menge, alternativ eine Zahlung von bis zu 

2.500 Euro pro Megawatt installierter Nenn-

leistung beinhaltet. Freiwillige Zahlungen iSd 

§ 6 EEG sind anrechenbar. 

(4) Die Beteiligungsvereinbarung muss Maß-

nahmen mit einem wirtschaftlichen Wert 

von insgesamt mindestens 0,1 bis höchstens 

0,6 0,3 Cent pro Kilowattstunde für die tat-

sächlich produzierte Strommenge ab Inbe-

triebnahme der Anlage vorsehen 

Aufstellungsbeschluss für den Bebauungs-

plan bereits erforderlich; nach dem Betei-

ligungsgesetz ist der Beginn der Verhand-

lung über die Beteiligungsvereinbarung 

erst nach dem Aufstellungsbeschluss 

möglich (§ 9 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 1). Das 

führt dazu, dass Vorhabenträger im Rah-

men eines ZAV-Antrags eine einseitige 

Kommunal- und Bürgerbeteiligung entwi-

ckeln müssen, bevor Gespräche mit der 

Gemeinde nach dem Beteiligungsgesetz 

stattfinden. Dies führt im schlimmsten 

Fall dazu, dass eine Selbstverpflichtung 

des Vorhabenträgers im ZAV-Verfahren 

mit einer Zahlungspflicht nach dem Ge-

setz in einer Doppelbelastung kombiniert 

wird. Dies betrifft insbesondere diejeni-

gen Vorhaben, die bereits im Rahmen der 

ZAV über ein Beteiligungskonzept verfü-

gen und gleichzeitig vom Anwendungsbe-

reich des Gesetzes erfasst werden. Not-

wendig ist vor diesem Hintergrund, die 

Klarstellung, dass Maximalhöhe der Zah-

lungen nach dem Gesetz den Rahmen für 

Beteiligungsmaßnahmen in Mecklenburg-

Vorpommern abschließend beschreiben 

und weitergehende Beteiligung nicht 

statthaft sind. Damit wird dringend not-

wendige Sicherheit darüber geschaffen, 

welche Zahlungen rechtlich zulässig sind 

und nicht den Tatbestand der §§ 331-334 

StGB erfüllen. Die Auswahlkriterien des 

ZAV-Rahmens sollten mit der Einhaltung 

der gesetzlichen Pflichten aus dem Gesetz 

als vollständig erfüllt gelten, auch wenn 

die Beteiligung nicht den Maximalwert 

der Beteiligung erreichen. Anderenfalls 
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bestimmt nicht das Gesetz über die Betei-

ligung, sondern der ZAV-Rahmen. Für An-

lagen, für die bereits ein Antrag auf ZAV 

gestellt wurde, sollte eine Übergangsre-

gelung im Gesetz vorgesehen werden, um 

eine Doppelbelastung effektiv auszu-

schließen.  

› Zu Abs. 4: Maximalwert der Zahlungshöhe 

anpassen. 

› Zu Abs. 2,3: Stromerzeugung in PV-Frei-

flächenanlagen ist die kostengünstigste 

Energieerzeugungsform, die in Deutsch-

land zu Verfügung steht. In den letzten 

Ausschreibungen für Solaranlagen des 

ersten Segments wurde ein durchschnitt-

licher Zuschlagswert von 4,66 ct/kWh er-

reicht. Der intensive Wettbewerb von PV-

Vorhaben führt zu einer Durchsetzung 

der kosteneffizientesten Standorte, der 

die Kosten der Energiewende insgesamt 

und die Margen der Vorhabenträger im 

Besonderen senkt. Vor diesem Hinter-

grund ist die vorgesehene Höhe des wirt-

schaftlichen Werts der Beteiligung von bis 

zu 0,6 ct./kWh bzw. 0,4 ct./kWh im Stan-

dardmodell eine schwere Belastung für 

viele Vorhaben im Land. Viele Vorhaben 

werden diese zusätzlichen Kosten im 

Wettbewerb nicht tragen können. Für An-

lagen, die eine EEG-Vergütung erhalten, 

ist eine Wälzung der Kosten der Beteili-

gung nur bis zum Maximalwert von 0,2 

ct./kWh zwar möglich, jedoch heißt das 

auch, dass darüberhinausgehende Beteili-

gungszahlungen komplett durch die Vor-

haben zu tragen sind. Vorhaben, die 
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komplett am Markt z.B. über Stromliefer-

verträge/PPA finanziert werden, tragen 

sogar die Gesamtkosten. Viele Vorhaben 

drohen an diesen Mehrkosten zu schei-

tern. Die Höhe der Beteiligung wird Vor-

haben in Mecklenburg-Vorpommern im 

Vergleich zu Vorhaben in anderen Län-

dern erheblich verteuern, was ihre Wett-

bewerbssituation in den Ausschreibungen 

stark verschlechtert. Andere Länder, die 

sich für ein Landesbeteiligungsgesetz ent-

schieden haben, deckeln vor diesem Hin-

tergrund die Beteiligungszahlungen bei 

0,2 ct./kWh (Sachsen, Saarland, nähe-

rungsweise Brandenburg) oder 0,3 

ct./kWh (Niedersachsen, Entwurf Bayern, 

näherungsweise Sachsen-Anhalt). Um 

Vorhaben in Mecklenburg-Vorpommern 

nicht schlechter zu stellen und geplante 

Vorhaben nicht in die Unwirtschaftlich-

keit zu führen, sollte die Höhe der Zah-

lung daher angepasst werden und sich an 

den anderen bereits geltenden Länderbe-

teiligungsgesetzen orientieren.  

 

9 Informationspflichten; Beginn der Ver-

handlungen über die Beteiligungsvereinba-

rung  

(1) Für die Pflicht des Vorhabenträgers nach 

§ 4 Absatz 1 ist für Freiflächenanlagen auf 

die Einreichung des vollständigen Antrags 

auf Baugenehmigung oder den Aufstellungs-

beschluss der Gemeinde des Bebauungs-

plans abzustellen. Der Vorschlag an die 
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beteiligungsberechtigten Gemeinden nach 

Satz 1 kann vor der Genehmigung der Frei-

flächenanlage übermittelt werden, frühes-

tens jedoch ab Beschluss des die baupla-

nungsrechtliche Genehmigungsfähigkeit der 

Anlage herstellenden Bebauungsplans für 

die entsprechende Fläche.  

(2) Der Vorhabenträger ist verpflichtet, die 

beteiligungsberechtigten Gemeinden über 

die erfolgte Genehmigung der Freiflächenan-

lage spätestens innerhalb von zwei Wochen 

ab Bekanntgabe der Genehmigung in Text-

form zu informieren. Die Pflicht entfällt, 

wenn für die Freiflächenanlage ein Bebau-

ungsplan erforderlich ist. 

§ 10 Abschluss der Verhandlungen über die 

Beteiligungsvereinbarung  

(1) Für den Abschluss der Verhandlungen 

über die Beteiligungsvereinbarung gelten für 

Freiflächenanlagen die Vorschriften für 

Windenergieanlagen gemäß § 6 nach Maß-

gabe des Absatzes 2 entsprechend.  

(2) Der Vorhabenträger und die beteiligungs-

berechtigten Gemeinden haben innerhalb 

eines Jahres nach Beschluss des für die Frei-

flächenanlage geltenden Bebauungsplans 

oder, sofern ein Bebauungsplan für die Frei-

flächenanlage nicht erforderlich ist, inner-

halb eines Jahres nach Erteilung der Bauge-

nehmigung eine Beteiligungsvereinbarung zu 

schließen. 
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§ 11 Ersatzbeteiligung an Photovoltaik- Frei-

flächenanlagen  

(1) Wenn der Vorhabenträger und die betei-

ligungsberechtigte Gemeinde nicht inner-

halb der in § 10 Absatz 2 genannten Frist 

eine Beteiligungsvereinbarung abgeschlos-

sen haben und die Verhandlungen entspre-

chend § 6 Absatz 2 und 3 zu keiner einver-

nehmlichen Vereinbarung geführt haben, ist 

der Vorhabenträger zur Ersatzzahlung in 

Höhe von 0,6 Cent pro Kilowattstunde für 

die produzierte Strommenge gemäß § 7 Ab-

satz 3 Satz 2 und 3 verpflichtet. Die Ver-

pflichtung zur Ersatzzahlung entfällt mit Wir-

kung für die Zukunft, sobald nachträglich 

eine Beteiligungsvereinbarung zwischen 

dem Vorhabenträger und den Beteilgungs-

berechtigten abgeschlossen wird. 

(2) Die Ersatzzahlung ist auf Antrag für Pro-

jekte von beteiligungsberechtigten Gemein-

den sowie ausnahmsweise innerhalb des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern oder ei-

nes Unternehmens in Trägerschaft von Ge-

meinden innerhalb des Landes Mecklen-

burg-Vorpommern zweckgebunden im Sinne 

des § 16 zu verwenden. Antragsberechtigt 

sind Gemeinden, in denen eine Freiflächen-

anlage betrieben wird.  

(3) Wird die Wirtschaftlichkeit des Vorha-

bens durch die Verpflichtung zur Ersatzzah-

lung gefährdet, kann der Vorhabenträger ei-

nen Antrag entsprechend § 7 Absatz 2 an die 

zuständige Behörde stellen. Im Regelfall ist 

› Siehe BDEW-Bewertung zu § 7, die eben-

falls auf § 11 zutrifft (Belohnung für bloße 

Blockadehaltung, starre Zahlungspflicht 

für die gesamte Betriebsdauer).  
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für Freiflächenanlagen eine Untergrenze der 

Höhe der Zahlung von 0,1 Cent pro Kilowatt-

stunde für die tatsächlich produzierte Strom-

menge noch als wirtschaftlich anzusehen. 

Teil IV  

Bestimmungen über eine gesellschafts-

rechtliche Beteiligung § 12 Gesellschafts-

rechtliche Beteiligung  

Einigt sich der Vorhabenträger mit den be-

teiligungsberechtigten Gemeinden auf eine 

gesellschaftsrechtliche Beteiligung, dann ist 

der Vorhabenträger verpflichtet, dem zu be-

teiligenden Rechtsträger ein Angebot für 

den Kauf von Gesellschaftsanteilen nach 

Maßgabe der §§ 13, 14 und 15 zu machen. 

› Die in diesem Abschnitt des Gesetzent-

wurfs vorgesehene gesellschaftsrechtli-

che Beteiligung bezieht sich ausschließlich 

auf eine 20-prozentige Beteiligung von 

Gemeinden an einer Gesellschaft. Diese 

einseitige Betonung widerspricht dem ur-

sprünglich vorgesehenen Konzept eines 

„Positivkatalogs“, alle Beteiligungsformen 

gleichberechtigt zu berücksichtigen. Zu-

dem hat sich diese spezifische Beteili-

gungsform seit ihrer Einführung des Bü-

GembeteilG M-V im Jahr 2016 in der Pra-

xis nicht bewährt. Folgerichtig ist Teil IV 

des Gesetzentwurfs zu streichen, um der 

Logik und Systematik des Gesetzes ge-

recht zu werden (siehe ebenfalls die aus-

führliche Kommentierung zu § 3 Abs. 4 

Nr.1). 

§ 13 Gesellschaftsform  

(1) Einigt sich der Vorhabenträger mit einer 

oder mehreren beteiligungsberechtigten Ge-

meinden im Rahmen einer Beteiligungsver-

einbarung auf eine gesellschaftsrechtliche 

Beteiligung, dann hat die Errichtung und der 

Betrieb von Windenergieanlagen und Freiflä-

chenanlagen durch eine ausschließlich die-

sen Zwecken dienende projektbezogene Ge-

sellschaft, hinsichtlich derer der Anteilser-

werb stattfindet, zu erfolgen. Die Gesell-

schaft ist projektbezogen, wenn sie ein 
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Vorhaben betrifft. Eine Beteiligung der Ge-

sellschaft nach Satz 1 an anderen Gesell-

schaften ist nur zulässig, wenn es sich um 

ein untergeordnetes Hilfs- oder Nebenge-

schäft handelt. Bei einer Auslagerung von 

Tätigkeiten auf andere Gesellschaften hat 

die Gesellschaft sich die Gestaltungs-, Len-

kungs- und Weisungsrechte ausdrücklich 

vorzubehalten.  

(2) Die Gesellschaft muss nach ihrer Rechts-

form und konkreten Ausgestaltung die auf 

den Einlagebetrag beschränkte Haftung der 

nach diesem Gesetz Beteiligten im Außen- 

und Innenverhältnis sicherstellen.  

(3) Der Gesellschaftsvertrag oder die Sat-

zung sind entsprechend den Vorgaben der 

Kommunalverfassung für das Land Mecklen-

burg-Vorpommern für eine unmittelbare 

oder mittelbare Beteiligung von Gemeinden 

mit maßgeblichem Einfluss an einem Unter-

nehmen oder Einrichtung in einer Rechts-

form des privaten Rechts auszugestalten. 

§ 14 Angebot auf gesellschaftsrechtlichen 

Beteiligung 

 (1) Einigen sich der Vorhabenträger und die 

beteiligungsberechtigten Gemeinden im 

Rahmen einer Beteiligungsvereinbarung 

nach § 3 auf eine gesellschaftsrechtliche Be-

teiligung, dann hat der Vorhabenträger min-

destens 20 Prozent der Anteile an der Ge-

sellschaft zum Kauf zu offerieren. Diese 
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Quote bestimmt sich nach der Summe aller 

Gesellschaftseinlagen.  

(2) Für den Fall, dass mehrere Gemeinden an 

einem Vorhaben beteiligungsberechtigt sind 

und nicht alle beteiligungsberechtigten Ge-

meinden eine Vereinbarung über eine gesell-

schaftsrechtliche Beteiligung abschließen, 

dann bestimmt sich der Anteil der mindes-

tens zu offerierenden Gesellschaftsanteile  

1. bei einem Vorhaben von Windenergiean-

lagen anhand des Verhältnisses zwischen der 

Fläche des jeweiligen Gemeindegebiets am 

2,5-KilometerUmkreis der Anlage und der 

gesamten Fläche des 2,5-Kilometer Umkrei-

ses der Anlage im Landesgebiet multipliziert 

mit 20 Prozentpunkten oder  

2. bei einem Vorhaben von Freiflächenanla-

gen anhand des Anteils des jeweiligen Ge-

meindegebiets an dem Vorhaben von Frei-

flächenanlagen multipliziert mit 20 Prozent-

punkten.  

(3) Die offerierten Gesellschaftsanteile dür-

fen durch den Gesellschaftsvertrag oder die 

Satzung nicht schlechter gestellt werden als 

die übrigen Anteile.  

(4) Der Vorhabenträger hat mit der Ange-

botsunterbreitung die folgenden Informatio-

nen mitzuteilen:  

1. Bezeichnung der Projektgesellschaft unter 

Angabe der gesetzlichen Vertreterin oder 
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des gesetzlichen Vertreters, falls diese ab-

weichend vom Vorhabenträger ist,  

2. Benennung der Gesellschafterin, des Ge-

sellschafters oder der Gesellschafter, welche 

die Geschäftsanteile als Vertragspartner der 

beteiligungsberechtigten Gemeinde zur Ver-

fügung stellen,  

3. Angabe des Anteilspreises,  

4. Angabe des Gesamtinvestitionsvolumens 

und der Summe aller Gesellschaftseinlagen 

unter Angabe der Summe der nach diesem 

Gesetz offerierten Anteile,  

5. Benennung der Kontaktdaten einer An-

sprechpartnerin oder eines Ansprechpart-

ners des Vorhabenträgers in Deutschland, 

bei dem sich die beteiligungsberechtigte Ge-

meinde näher informieren können,  

6. eine Zusammenfassung des Ergebnisses 

der Bestimmung des Eigenkapitals der Ge-

sellschaft sowie des nach § 15 Absatz 2 er-

stellten Ertragswertgutachtens mit dem Hin-

weis auf die Erstellung durch eine öffentlich 

bestellte Wirtschaftsprüferin oder einen öf-

fentlich bestellten Wirtschaftsprüfer oder 

des alternativen Nachweisverfahrens nach § 

15 Absatz 3. 

(5) Die Empfänger eines Angebotes zum Er-

werb gesellschaftsrechtlicher Anteile nach 

diesem Gesetz sind berechtigt, jedoch nicht 



 

 Seite 31 von 36 

 

verpflichtet, die angebotenen Gesellschafts-

anteile anzunehmen 

§ 15 Ermittlung des Kaufpreises bei gesell-

schaftsrechtlicher Beteiligung  

(1) Der Kaufpreis für jeden offerierten Anteil 

bestimmt sich nach der quotalen Beteiligung 

des einzelnen Anteils am Eigenkapital der 

Gesellschaft.  

(2) Das Eigenkapital der Gesellschaft errech-

net sich aus der Summe des Werts aller Ver-

mögensgegenstände der Gesellschaft abzüg-

lich des zur Finanzierung aufgenommenen 

Fremdkapitals und etwaiger weiterer fremd-

kapitalähnlicher Instrumente (Nettofinanz-

verbindlichkeiten) sowie sonstiger Schulden 

der Gesellschaft.  

(3) Der Vorhabenträger und die beteiligungs-

berechtigten Gemeinden können sich abwei-

chend von Absatz 2 gemeinsam auf ein an-

deres Verfahren zur Ermittlung des Gesell-

schaftswertes und des Kaufpreises der An-

teile einigen. 

 

Teil V Schlussbestimmungen  

§ 16 Zweckbindung  

(1) Die auf diesem Gesetz beruhenden Ver-

einbarungen, sowie die projektbezogene 

Vergabe der zu leistenden Ersatzzahlung 

müssen den Zweck der Akzeptanzsteigerung 
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für Windenergievorhaben oder Photovol-

taik-Freiflächenvorhaben verfolgen. Die be-

teiligungsberechtigten Gemeinden haben 

die zur Erfüllung des Gesetzes zu leistenden 

Zahlungen zweckbestimmt einzusetzen. Zur 

Erreichung dieses Zwecks kommen insbeson-

dere Maßnahmen in Betracht zur  

1. Aufwertung von Ortsbild und ortsgebun-

dener Infrastruktur,  

2. Optimierung der Energiekosten oder des 

Energieverbrauchs der Gemeinde oder der 

Einwohner,  

3. Information über die Solarenergie oder 

die Windenergie und deren Erzeugung oder  

4. Förderung kommunaler Veranstaltungen 

oder Einrichtungen, die der Kultur, Bildung 

oder Freizeit dienen, oder unternehmeri-

scher Tätigkeiten in der Gemeinde, soweit 

für die Einwohner jeweils ein ausreichender 

Bezug zu den aus der Solarenergieerzeugung 

oder Windenergieerzeugung generierten 

Geldmitteln erkennbar ist,  

5. Förderung und Umsetzung von Klima-, 

Wasser- und Artenschutz sowie Klimaanpas-

sung Für Pflichtaufgaben der Gemeinden 

können sie Verwendung finden, sofern die 

Verwendung mit dem gesetzlich verfolgten 

Zweck der Akzeptanzsteigerung vereinbar 

ist. Die Einnahmen aus der Beteiligungsver-

einbarung werden von den 
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Finanzausgleichsvorschriften des Bundes 

und des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

nicht erfasst.  

(2) Im Rahmen der Mittelverwendung sind 

unter dem Gesichtspunkt der Akzeptanzge-

winnung die besonderen Bedürfnisse von 

Menschen mit Behinderungen oder chroni-

schen Erkrankungen zu berücksichtigen. 

§ 17 Transparenz  

(1) Die zuständige Behörde veröffentlicht im 

Energieatlas des Landes Mecklenburg-Vor-

pommern zu den Vorhaben im Anwendungs-

bereich dieses Gesetzes Informationen über 

die Genehmigungen sowie abgeschlossenen 

Beteiligungsvereinbarungen und durchge-

führten Ersatzbeteiligungen.  

(2) Die für den Bauantrag für Freiflächenan-

lagen zuständige Bauaufsichtsbehörde hat 

dem für Energie zuständigen Ministerium 

eine Abschrift der Genehmigung zu übermit-

teln.  

(3) Die für das immissionsschutzrechtliche 

Genehmigungsverfahren für Windenergiean-

lagen zuständige Genehmigungsbehörde hat 

dem für Energie zuständigen Ministerium 

eine Abschrift der Genehmigung zu übermit-

teln. 
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§ 18 Zuständigkeiten und Verordnungser-

mächtigung 

(1) Zuständig für die Überwachung und 

Durchsetzung der Pflichten aus diesem Ge-

setz ist das für Energie zuständige Ministe-

rium.  

(2) Das für Energie zuständige Ministerium 

wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 

nähere Vorschriften zu erlassen über  

1. die Ausgestaltung und Umsetzung der 

Standardmodelle nach § 3 Absatz 3 und § 8 

Absatz 2,  

2. die Ausgestaltung und Umsetzung der Be-

teiligungsformen gemäß § 3 Absatz 4,  

3. die Umsetzung der Informationspflichten 

nach § 4 Absatz 2 und § 9 Absatz 2, zur Ge-

währleitung der Unterrichtung der beteili-

gungsberechtigten Gemeinden,  

4. den Beginn der angemessenen Frist nach 

§§ 6 Absatz 1, 10 Absatz 2,  

5. zur Erteilung einer Ausnahme von den 

Vorschriften über die Ersatzbeteiligung und 

das Verfahren gemäß § 7 Absatz 2, die Orga-

nisation der im Zusammenhang der Ersatz-

zahlung anfallenden Aufgaben gemäß § 7 

Absatz 3 sowie zur Ausgestaltung der Mittel-

vergabe gemäß § 7 Absatz 3,  
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6. die Überprüfung der Einhaltung der sich 

aus dem Gesetz ergebenen Vorgaben nach 

§§ 3 und 8, die in Bezug auf eine Beteili-

gungsvereinbarung einzuhalten sind.  

7. die Ausgestaltung des Transparenzregis-

ters im Energieatlas in Bezug auf die in § 17 

Absatz 1 bis 3 benannten Informationen. 

§ 19 Übergangsregelung  

Für Windenergieanlagen, denen vor dem 

[einsetzen: Datum des Tages vor dem Datum 

des Inkrafttretens dieses Gesetzes] die Ge-

nehmigung nach dem BundesImmissions-

schutzgesetz erteilt wurde, gilt das Bürger- 

und Gemeindenbeteiligungsgesetz vom 18. 

Mai 2016 (GVOBI. M-V S. 258), das zuletzt 

durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V 

S. 1032) geändert worden ist, fort. 

Dieses Gesetz gilt nicht für 

1. Windenergieanlagen, für die vor dem 

[einsetzen: Datum des Tages vor dem 

Datum des Inkrafttretens dieses Ge-

setzes] ein im Sinne der Neunten 

Verordnung zur Durchführung des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

vollständiger Genehmigungsantrag 

vorliegt und 

2. Freiflächenvorhaben, deren Geneh-

migung der Antragstellerin oder dem 

Antragsteller vor dem [einsetzen: Da-

tum des Tages vor dem Datum des 

› Zum Zeitpunkt der Genehmigungsertei-

lung befindet sich ein Windenergieprojekt 

aufgrund der langen Verfahrensdauer in 

der Regel bereits seit mehreren Jahren in 

der Vorplanungsphase. Die Wirtschaft-

lichkeit des Projekts wurde vom Vorha-

benträger dabei auf Grundlage früherer 

rechtlicher Rahmenbedingungen kalku-

liert. Um die Investitionssicherheit zu er-

höhen, sollten Vorhabenträger, die vor In-

krafttreten des Gesetzes bereits einen 

vollständigen Genehmigungsantrag ein-

gereicht haben, von der Anwendung des 

Gesetzes ausgenommen werden.  Eine 

solche Übergangsregelung würde das Bü-

GembeteilG M-V zudem besser mit den 

Beteiligungsgesetzen anderer Bundeslän-

der in Einklang bringen. So sieht beispiels-

weise das Niedersächsische Beteiligungs-

gesetz (§ 3 NWindPVBetG) ebenfalls eine 

Ausnahme für Projekte vor, deren voll-

ständiger Genehmigungsantrag bereits 

zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Ge-

setzes vorlag. 

https://voris.wolterskluwer-online.de/browse/source/csh-da-filter%21a52e918e-8a02-41f8-8b62-1c4b6a92ff6a--WKDE_LTR_0000003520%23865296b969303d3ab1421f15df90d551
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Inkrafttretens dieses Gesetzes] be-

kannt gegeben worden ist. 

§ 20 Berichterstattung  

Die Landesregierung berichtet dem Parla-

ment drei Jahre nach dem Inkrafttreten des 

Gesetzes über dessen Auswirkungen und 

eventuell notwendige Anpassungen. 

 

§ 21 Inkrafttreten, Außerkrafttreten  

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-

kündung in Kraft.  

(2) Gleichzeitig tritt das Bürger- und Gemein-

denbeteiligungsgesetz vom 18. Mai 2016 

(GVOBI. M-V 2016 S. 258), das zuletzt durch 

Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 

1032) geändert worden ist, außer Kraft. 
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